
Alexandra Loser 
Vors. Stellvertreterin im ZA 
0664 16 25 988 

Alexander Frick 
Vorsitzender im ZA 
0699 11305017 
 

  

 
 Julia Fend 

Mitglied im ZA 
0680 40 59 336 
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Im Wesentlichen achtet die PV darauf, ob die Ge-
setze, die das Personal betreffen, eingehalten wer-
den. Darüber hinaus muss die PV „die beruflichen, 
wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und gesund-
heitlichen Interessen wahren und fördern“  
(Personalvertretungsgesetz PVG §2).  
Die PV ist für die Gesamtheit der Bediensteten so-
wie für Einzelne da, die die Beratung und den Bei-
stand der PV suchen. 
Die Gremien der PV sind die Dienststellenaus-
schüsse (DA) auf Bezirksebene und der Zentralaus-
schuss (ZA) auf Landesebene. 
 

 Einvernehmen (PVG §9, Abs.2)  
Die Schulleitung hat die Pflicht in einigen wich-
tigen Personalbereichen mit dem Dienststel-
lenausschuss (DA) ein Einvernehmen herzu-
stellen.  
Zum Beispiel bei Dienstplänen, allgemeinen 
Personalangelegenheiten, Betrauung mit be-
sonderen Aufgaben, etc.  

 
 Recht auf Mitwirkung (PVG §9, Abs.1) 

Die PV hat die Möglichkeit in folgenden Ange-
legenheiten mitzuwirken: 
 

o Ernennungen und Versetzungen 
o Auswahl für Aus- und Fortbildung (wird 

wegen Zusatzqualifikationen immer wich-
tiger!) 

o Anordnung von Überstunden 
o Gewährung von Sonderurlauben (mehr als 

3 Tage) und Karenzurlauben ohne gesetz-
lichen Anspruch 

o Entlassung und Kündigung durch den 
Dienstgeber 

o vorzeitige Ruhestandsversetzung von 
Amts wegen 

o Entwicklungspläne und Zielvereinbarun-
gen (Qualitätssicherung) gemäß §18 Bun-
desSchulaufsichtsgesetz 
 
 
 

 Recht auf Mitteilung (PVG §9, Abs.3) 
Die PV wird seitens des Dienstgebers über fol-
gende Angelegenheiten informiert: 
 

o Anstellung und Dienstzuteilung und Ver-
setzung 

o gewährte Belohnungen 
o aktuelles Personalverzeichnis  

 
 Weitere Rechte 
o Vorschläge zum allgemeinen Nutzen 
o auf Verlangen von Betroffenen bei der 

Schulleitung vorzusprechen und zu beglei-
ten 

 
 Personalvertretungswahl 

Alle fünf Jahre werden die Organe der Perso-
nalvertretung von den wahlberechtigten Be-
diensteten gewählt. Die nächste Wahl findet 
2029 statt. 
 

 Zentralausschuss (ZA) 
Vorsitzender Alexander Frick: 0699 11 30 50 17 
alexander.frick@bildung-vbg.gv.at  

 

 Dienststellenausschüsse (DA) 
Bregenz – Alexandra Loser: 0664 16 25 988  
alexandra.loser@bildung-vbg.gv.at   

 

Dornbirn – Julia Fend: 0680 40 59 336 
fend@msbs.edu.dornbirn.at  

 

Feldkirch – Saskia Moritsch: 0650 91 49 248 
saskia.moritsch@gmail.com 
Mathias Zangerl: 0676 97 800 17 
mathias.zangerl@pts-feldkirch.at  
 

Bludenz – Carina Eberhard: 0650 43 24 997    
carina.eberhard@smsne.at  
 

Bregenzerwald – Veronika Franz:  
0664 96 62 044  
veronika.franz@bildung-vbg.gv.at  

 
 Für Fragen stehen alle Mitglieder der Perso-

nalvertretung gerne zur Verfügung.
 

PERSONALVERTRETUNG  
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